
Anschrift:

Kreisverkehrsgesellschaft

Main-Kinzig mbH

Schülerbeförderung

Barbarossastraße 24-26

63571 Gelnhausen

Fax:    06051 61 94-150

E-Mail:   info@kvg-main-kinzig.de

Internet:  www.kvg-main-kinzig.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 07:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstag:  07:00 bis 15:30 Uhr

Freitag:   07:00 bis 12:00 Uhr

Servicetelefon und Beschwerdemanagement:

Herr Keil  06051 6194-113

Mobilität für 

            Schülerinnen  

und Schüler

KVG - Ziele erreichen

MKK-66 Gründau  Gelnhausen

Regionalverkehrsdienst Gründau GmbH, Brauhausweg 9, 63584 Gründau, Tel.: 06058 9012-0 ▼

Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie Samstag. 

Montag - Freitag
Verkehrsbeschränkung S S S S F S S S S

Breitenborn Forsthausstraße ab  4.50  5.20  5.50  6.40  7.10  7.20  8.05  9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05
- Bank    4.51  5.21  5.51  6.41  7.11  7.21  8.06  9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06
- Hauptstraße    4.52  5.22  5.52  6.42  7.12  7.22  8.07  9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07
Hain-Gründau Mühlweg    4.57  5.27  5.57  6.45  6.47  7.17  7.27  7.35  8.12  9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12
- Sägewerk    6.45  7.28
- Grundstraße    4.58  5.28  5.58  6.47  6.49  7.18  7.36  8.13  9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13
Gettenbach Oberdorf    6.49  7.32
- Dorfgemeinschaftshaus    6.52  7.35
- Fischstock    6.53  7.36
- Hühnerhof    6.54  7.37
Mittel-Gründau Weißwiesenstr.    5.01  5.31  6.01  6.50  6.52  7.21  7.39  8.16  9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16
- Hofgut    5.02  5.32  6.02  6.51  6.53  7.22  7.40  8.17  9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17
Niedergründau Mittelgründ. Str    5.06  5.36  6.06  6.54  6.57  7.26  7.44  8.21  9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.21
- Rothenberger Straße    5.07  5.37  6.07  6.55  6.55  6.58  7.27  7.45  8.22  9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22
Rothenbergen Calaminus-Schule    5.08  5.38  6.08  6.56  6.56  6.59  7.28  7.47  8.23  9.23 10.23 11.20 11.23 12.20 12.23 13.23 14.23
- Dorfgemeinschaftshaus    5.10  5.40  6.10  6.59  6.59  7.02  7.30  7.50  8.25  9.25 10.25 11.21 11.25 12.21 12.25 13.25 14.25
- Fuldaer Straße    5.11  5.41  6.11  7.00  7.00  7.03  7.31  7.51  8.26  9.26 10.26 11.22 11.26 12.22 12.26 13.26 14.26
Lieblos Büdinger Straße    7.03  7.44  7.55  8.31  9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31
- Alte Hofstraße   11.25 12.25
- Industriegebiet    8.34  9.34 10.34 11.34 12.34 13.34 14.34
- Bahnhof    5.13  5.43  6.13  7.02  7.02  7.05  7.05  7.33  7.58  8.37  9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37
Roth Leipziger Straße    5.15  5.45  6.15  7.04  7.04  7.07  7.07  7.35  8.00  8.39  9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39
Gelnhausen Parkstraße    5.17  5.47  6.17  7.06  7.06  7.09  7.09  7.37  8.02  8.41  9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41
- Hallenbad    5.18  5.48  6.18  7.38  8.42  9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42
- Schulzentrum    7.09  7.09  7.12  7.12  8.05
- Bahnhof    5.21  5.51  6.21  7.15  7.15  7.40  8.08  8.45  9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45

50 Gelnhausen Bf ab  5.32  6.00  6.27  7.53  8.53  9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53
50 Hanau Hbf an  5.54  6.14  6.50  8.07  9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07
50 Frankfurt Hbf an  6.15  6.36  7.11  8.28  9.32 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28

S = Montag bis Freitag, nur an Schultagen F = nur an schulfreien Tagen

Montag - Freitag Samstag
Breitenborn Forsthausstraße ab 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05  7.05  8.05 12.05
- Bank   15.06 16.06 17.06 18.06 19.06  7.06  8.06 12.06
- Hauptstraße   15.07 16.07 17.07 18.07 19.07  7.07  8.07 12.07
Hain-Gründau Mühlweg   15.12 16.12 17.12 18.12 19.12  7.12  8.12 12.12
- Grundstraße   15.13 16.13 17.13 18.13 19.13  7.13  8.13 12.13
Mittel-Gründau Weißwiesenstr.   15.16 16.16 17.16 18.16 19.16  7.16  8.16 12.16
- Hofgut   15.17 16.17 17.17 18.17 19.17  7.17  8.17 12.17
Niedergründau Mittelgründ. Str   15.21 16.21 17.21 18.21 19.21  7.21  8.21 12.21
- Rothenberger Straße   15.22 16.22 17.22 18.22 19.22  7.22  8.22 12.22
Rothenbergen Calaminus-Schule   15.23 16.23 17.23 18.23 19.23  7.23  8.23 12.23
- Dorfgemeinschaftshaus   15.25 16.25 17.25 18.25 19.25  7.25  8.25 12.25
- Fuldaer Straße   15.26 16.26 17.26 18.26 19.26  7.26  8.26 12.26
Lieblos Büdinger Straße   15.31 16.31 17.31 18.31 19.31  7.31  8.31 12.31
- Industriegebiet   15.34 16.34 17.34 18.34 19.34  8.34 12.34
- Bahnhof   15.37 16.37 17.37 18.37 19.37  7.33  8.37 12.37
Roth Leipziger Straße   15.39 16.39 17.39 18.39 19.39  7.35  8.39 12.39
Gelnhausen Parkstraße   15.41 16.41 17.41 18.41 19.41  7.37  8.41 12.41
- Hallenbad   15.42 16.42 17.42 18.42 19.42  7.38  8.42 12.42
- Bahnhof   15.45 16.45 17.45 18.45 19.45  7.40  8.45 12.45

50 Gelnhausen Bf ab 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53  7.53  8.53 12.53
50 Hanau Hbf an 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07  8.07  9.07 13.07
50 Frankfurt Hbf an 16.28 17.28 18.29 19.28 20.28  8.28  9.32 13.28

Gettenbach bei Bedarf (die Fahrzeiten ab Haingründau können sich um ca. 8 Minuten verzögern)
Beim Einstieg beim Fahrer bitte vorher anmelden.

Legende
Die Angaben auf einem Fahrplan

� � Liniennummer

� � Fahrtverlauf / Linienführung

� � Verkehrsunternehmen mit Kontaktadresse

� � Haltestellen

� � Verkehrstagehinweis

� � Verkehrsbeschränkung
S = nur an Schultagen
F = nur an schulfreien Tagen
und/oder andere Bedeutungen

� � Verkehrshinweis
diese Haltestellen werden nicht angefahren

	 � Abfahrtzeiten


 � Anschlussleiste für Anschlussverbindungen

� � Zeichenerklärung (Legende) zu Verkehrshin-
weisen

Ihre Ansprechpartner/innen
Carina Fuhr, Tel 06051-85-14938
Sachbearbeiterin, Zimmer Nr.: 01.08
Schulen in: Hanau, Frankfurt, Offenbach, Wetterau-
kreis, Bruchköbel (Haingartenschule, Heinrich-Böll-
Schule) 

Sandrine Egger, Tel. 06051-85-14942
Sachbearbeiterin, Zimmer Nr.: 01.03 b
Schulen in:  Linsengericht, Biebergemünd, Bad Orb,
Birstein, Brachttal, Flörsbachtal, Jossgrund,
Wächtersbach, Kinzig-Schule Schlüchtern

Margot Heimerl-Niehoff, Tel. 06051-85-14940
Sachbearbeiterin, Zimmer Nr.: 01.03a
Schulen in: Erlensee, Hammersbach, Maintal, Neuberg,
Nidderau, Schöneck, Freigericht, Hasselroth, Rodenbach,
Ronneburg, Langenselbold, Niederdorfelden, Bruch-
köbel (Schule für praktisch Bildbare), Großkrotzenburg

Karl-Heinz Keil, Tel. 06051-6194113
Sachbearbeiter, Zimmer Nr.: 01.08
Schulen in: Bad Soden-Salmünster, Sinntal, Steinau,
Schlüchtern (außer Kinzig-Schule), Sprachheilschule
Sterbfritz, Don Bosco Sannerz, CJD-Schloss Hausen

Michaela Lackey, Tel. 06051-85-14939
Sachbearbeiterin, Zimmer Nr.: 01.01
Schulen: Herzbergschule Roth, Kinzigtalschule, Grund-
schule Hain-Gründau, Schule am Hofgut, Ysenburgschule,
Igelsgrundschule, Philipp-Reis-Schule, Anton-Calaminus-
Schule, Kreisrealschule, Kopernikusschule, Grimmels-
hausen-Gymnasium, Berufliche Schulen Gelnhausen

Anika Spahn, Tel. 06051-85-11206
Sachbearbeiterin, Zimmer Nr.: 01.03 b
Schulen: Sprachheil-Schule Aufenau, Schulen außerhalb
des MKK mit Ausnahme der Städte Frankfurt,
Offenbach und dem Wetteraukreis, Vorklasse
Wirtheim, Comeniusschule Bad Orb, Brentano-
Schule, Martinusschule, Antoniushaus Hochheim

Ihre Ansprechpartnerin für die Bestellung der Clever Card:
Carolin Böhm, Tel. 06051-6194112Ih
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Allgemeine Hinweise
Aufgabe der KVG Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich
Schülerbeförderung ist die Übernahme und Erstattung
der Schülerbeförderungskosten nach Maßgabe des §
161 Hessisches Schulgesetz.
Anspruch auf Schülerbeförderungskosten haben
Schüler/innen der Grundstufe (Kl. 1- 4/ Vorklasse),
wenn die kürzeste Wegstrecke von der Wohnung der
Schülerin/des Schülers zur zuständigen Schule mehr als
2 km (Fußweg) beträgt und Schüler/innen der
Mittelstufe (Kl. 5-10), wenn die kürzeste Wegstrecke
von der Wohnung der Schülerin/des Schülers zur
nächstgelegenen, aufnahmefähigen Schule mehr als 3
km (Fußweg) beträgt. 

Besucht ein Kind nicht die nächstgelegene Schule,
bekommt es die Fahrtkosten nur anteilig erstattet. 

Wichtig: 
Mit dem § 161 Hess. SchuG wird der sozialpolitische

Zweck verfolgt, es jedem Kind zu ermöglich, einen ent-

sprechenden Abschluss am Ende der Mittelstufe zu

erreichen. Besondere pädagogische, weltanschauliche

und religiöse Ausprägungen, ein koedukativer (beid-

geschlechtlicher Unterricht) oder nicht koedukativer

Unterricht, über die Stundentafel hinausgehende

Angebote, der Status als Ganztagsschule, die Wahl der

1. Fremdsprache sowie die Hochbegabung können bei

der Schulwahl leider nicht berücksichtigt werden.

Anspruch
Wer hat Anspruch auf Übernahme der Schüler-
beförderungskosten?

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II
(ab Klasse 11) haben keinen Anspruch auf Fahrt-
kostenerstattung! 
Dies gilt auch für Schüler/innen die an der
Berufsfachschule einen Berufsabschluss, z. B. in
Sonderpädagogik machen.

Schüler an Berufsschulen 
Fahrtkostenerstattung in Form von Einzelerstattung ist
möglich für:

� die Grundstufe der Berufsschule (1. Ausbildungsjahr) 
� Aber es wird nur die Fahrt zur Berufsschule, 

nicht die Fahrt zum Betrieb erstattet; 
� Wenn der Schüler seine Ausbildungszeit um ein 

Jahr verkürzt, bekommt er keine Fahrtkosten 
erstattet.

� Verkürzt er um ein halbes Jahr, bekommt er die 
Fahrtkosten auch nur für ein Schulhalbjahr bezahlt.

� das erste Jahr der besonderen Bildungsgänge an der 
Berufsschule oder einer Berufsfachschule, durch deren
Besuch die Vollzeitschulfplicht erfüllt werden kann. 

Die Erstattung der Fahrtkosten erfolgt immer nach der
günstigsten Fahrscheinkombination. 
Als Berufsschüler benötigen Sie daher einen speziellen
Berufsschul-Ausweis für Ihren Berufsschul-Besuch,
sofern der Berufsschul-Ort außerhalb des Geltungs-
bereichs der Zeitkarte des Ausbildungstarifs liegt oder
wenn zur regelmäßigen Ausbildungsstätte keine öffent-
lichen Verkehrsmittel benutzt werden können.
Der Berufsschul-Ausweis berechtigt zur Hin- und Rück-
fahrt zur und von der Berufsschule mit Einzelfahrkarten
für Kinder. Der Berufsschul-Ausweis gilt an den einge-
tragenen Berufsschultagen, jedoch nicht bei Block-
unterricht.

Den Berufsschul-Ausweis erhält man auf Antrag.
Anträge sind als Download auf der Interseite der KVG
Main-Kinzig mbH abzurufen.

Kostenübernahme
Wie wird die Kostenübernahme beantragt?

Den Antrag auf Übernahme der Beförderungskosten
erhalten die Schüler/innen im Sekretariat der
besuchten Schule oder als PDF-File zum Ausfüllen
und Ausdrucken am PC. 
Der vollständig ausgefüllte Antrag ist im Schulsekre-
tariat abzugeben. Die Schule prüft die Angaben,
bestätigt den Schulbesuch und sendet den Antrag an
die KVG Main-Kinzig mbH, Geschäftsbereich:
Schülerbeförderung. Dort wird der Antrag geprüft.
Im Anschluss erhält der Antragssteller je nach
Sachlage einen positiven oder negativen Bescheid.

Wie wird erstattet?

Mit dem zugegangenen Bescheid ist über den Antrag
auf Übernahme der Beförderungskosten lediglich
dem Grunde nach entschieden worden. Bei einer
vollen Bewilligung wird in der Regel eine sog. Clever
Card ausgegeben, sofern die Eltern das wünschen.
Sollte das Kind nicht die nächstgelegene Schule besu-
chen, werden die Fahrtkosten in Form von Einzel-
kostenerstattung nur anteilig, bis zur nächstgelege-
nen Schule übernommen.
Fahrtkosten für ein Schuljahr werden nur erstattet,
wenn der Antrag bis zum 31. Dezember des Jahres
gestellt wird, in dem das Schuljahr endet. (gesetz-
licher Fristablauf).

Besucht Ihr Kind nicht die nächstgelegene Schule
und erhalten Sie deshalb nur anteilige Fahrtkosten-
erstattung zur zuständigen Schule, empfehlen wir
dennoch die Nutzung der Clever Card. Zum Erwerb
der Clever Card ist ein Antrag/Bestellschein auszu-
füllen. Diesen erhalten Sie ebenfalls als PDF-File zum
Ausfüllen und Ausdrucken auf unserer Homepage.

Erstattung
Was wird erstattet?

Im Regelfall der günstigste Tarif der öffentlichen
Verkehrsmittel. Es besteht kein Anspruch auf
Benutzung eines bestimmten Verkehrsmittels. Der
Geschäftsbereich Schülerbeförderung der KVG
Main-Kinzig mbH errechnet für jedes Schuljahr die
günstigste Fahrscheinkombination bei Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel. 
Die Datei ist unter www.kvg-main-kinzig.de als
Download zu erhalten.

Die Fahrten zum Betriebspraktikum mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln werden erstattet.

Fiktive Kosten: Es werden keine fiktiven Kosten
bezahlt, sondern nur Kosten erstattet, die belegt
werden können. 
Die öffentliche Linie hat immer Vorrang!

Wann und wie viel wird erstattet?

Die nachgewiesenen notwendigen Beförderungs-
kosten werden auf Antrag (Erstattungsantrag) jeweils
rückwirkend nach Beendigung eines Schulhalbjahres
erstattet. Der Antrag ist über die besuchte Schule
einzureichen. Es werden nur Kosten für die günstigste
Verbindung zwischen Wohnung und Schule und
damit Einzel-, Wochen- und Monatskarten, die unter
Berücksichtigung der Ferienzeiten bzw. unterrichts-
freien Tagen, erforderlich sind, erstattet. Die Fahr-
karten sind, geordnet und aufgeklebt, dem Antrag
beizufügen.

Was ist die CleverCard?
Was ist die Clever Card?

Die RMV-Jahreskarte für Schüler und Azubis.
Die Clever Card besteht aus einer Kundenkarte, auf
der die Daten der Schülerin / des Schülers vermerkt
sind und den 12 dazugehörigen einzelnen Wertmarken. 

Es ist lediglich die Kundenkarte mit der jeweils
gültigen Wertmarke mitzuführen. Laut den
Tarifbestimmungen des Rhein-Main-Verkehrs-
bundes darf bei Verlust oder Diebstahl der
Kundenkarte und/oder Wertmarke unsererseits
kein Ersatz geleistet werden. Wir bitten Sie
daher um eine sehr sorgfältige Aufbewahrung
der Wertmarken.

Welche Möglichkeiten bietet mir die Clever Card?

Als Schüler(in) bzw. Azubi hat man die Möglichkeit,
zwischen Wohnort und der Schule bzw. der Aus-
bildungsstätte für ein ganzes Jahr, 24 Stunden am Tag,
auch an den Wochenenden unterwegs zu sein - sooft
man möchte. Die Clever Card kann man im Gültig-
keitsbereich auch für Vereinssport, Besuche bei
Freunden oder andere Hobbys nutzen. Sie gilt wäh-
rend der hessischen Schulferien im ganzen RMV-
Gebiet. Bewegliche Ferientage zählen nicht zu den
hessischen Schulferien.

Sicherer Schulweg
� Schon vor Schulanfang sollte der Schulweg oder der

Weg zur Bus-Haltestelle zu schulüblichen Zeiten
zusammen mit den Eltern abgelaufen werden. 

� Der Schulwegplan kann hierbei helfen, den sicher-
sten Weg für Ihr Kind ausfindig zu machen. Oft brin-
gen schon kleine Umwege einen hohen Sicherheits-
gewinn.
Den Schulwegeplan gibt es nur für die Grund-
schulen (Kl. 1- 4) und er ist bei der jeweiligen Stadt/
Gemeinde auf Anfrage einzusehen bzw. erhältlich
oder fragen Sie im Sekretariat der Grundschule. 

� Es braucht eine Weile, bis der Schulweg richtig sitzt.
Deshalb sollten Sie ihr Kind auch noch längere Zeit
nach dem ersten Schultag begleiten und es von Zeit
zu Zeit unbemerkt auf seinem Schulweg beobachten.
So können Sie auch neue Gefahrenstellen, z. B. in
Form von Baustellen oder Umleitungen, feststellen.

Der Schulbus gehört zu den sichersten Verkehrs-
mitteln im Rahmen der Schülerbeförderung.

Doch auch hier lassen sich Gefahrenquellen und
Unfällen vorbeugen:

� Beginnen Sie rechtzeitig vor der Einschulung mit
Ihren Kindern das richtige Benutzen von Bussen
oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu üben. 

� Auf Wunsch kann in Grundschulen auch ein Schulbus-
Seminar der KVG angeboten werden. Hier bekom-
men die Kinder auch erklärt, dass der Busfahrer
durch Streitereien oder andere Vorfälle im Bus ab-
gelenkt wird.

� Wichtig ist auch, dass ihr Kind rechtzeitig losgeht,
um die Haltestelle ohne Hektik zu erreichen. So lassen
sich unüberlegte Handlungen der Kleinen vermeiden.

� Bitte achten Sie auch darauf, nie im Bereich der
Schulbushaltestelle zu halten oder zu warten, sollten
Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule oder zur Bus-
haltestelle bringen.
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